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Teil 1 Tarifrunde

A. Mittlere Werte und Einmalzahlung 

Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind mittlere Werte und bis 
zum 31. Dezember 2022 befristet.

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiedergegebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte sind Teil 
dieses Beschlusses.

Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung dieses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen.

Ausgangswert für die jeweils erste Erhöhung ist der jeweilige mittlere Wert gültig am 1. Januar 2021.

B. Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 AVR

I. Entgelttabellen der Anlagen 31 bis 33 AVR 

1. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 31 AVR werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent,	mindestens	aber	um	50,00	Euro,	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

2. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 32 AVR werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent,	mindestens	aber	um	50,00	Euro,	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

3. Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 AVR werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent,	mindestens	aber	um	50,00	Euro,	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

II.	 Garantiebeträge	nach	§	3	Anhang	F	i.V.m.	§	14	Abs.	4	a.F.	der	Anlage	31	AVR

	 Die	mittleren	Werte	der	Garantiebeträge	in	§	14	Abs.	4	der	Anlage	31	a.F.	AVR	werden	

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

III.	 Garantiebeträge	nach	§	3	Anhang	G	i.V.m.	§	14	Abs.	4	a.F.	der	Anlage	32	AVR

	 Die	mittleren	Werte	der	Garantiebeträge	in	§	14	Abs.	4	der	Anlage	32	a.F.	AVR	werden	

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

IV. Garantiebeträge in Anlage 33 AVR

	 Die	mittleren	Werte	der	Garantiebeträge	in	§	13	Abs.	4	der	Anlage	33	AVR	werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

C. Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 7 und der Anlagen 31 bis 33 AVR

I. Vergütungstabelle in Anlage 3 AVR

 Die mittleren Werte der Anlage 3 AVR werden 

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent,	mindestens	aber	um	50,00	Euro,	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.
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II.  Weitere Vergütungsbestandteile

1. Die mittleren Werte der weiteren dynamischen Vergütungsbestandteile werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	1,4	Prozent	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	1,8	Prozent	erhöht.

2. Abschnitt IV der Anlage 1 AVR

Bei	Dozenten	und	Lehrkräften	der	Vergütungsgruppen	2	bis	5b	nach	Ziffer	VI	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeits-
merkmalen der Anlage 2 AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

ab	1.	April	2021 		99,57	Euro

ab	1.	April	2022 101,36 Euro

Bei	Dozenten	und	Lehrkräften	der	Vergütungsgruppen	5c	bis	8	nach	Ziffer	VI	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeits-
merkmalen	der	Vergütungsgruppen	1	bis	12	der	Anlage	2	AVR	wird	die	Regelvergütung	wie	folgt	gekürzt:

ab	1.	April	2021 89,64	Euro

ab	1.	April	2022 91,25	Euro

3.	 Aus	der	Erhöhung	der	mittleren	Werte	nach	B.II.1.	ergeben	sich	die	nachfolgend	in	den	Ziffern	3.1	bis	3.6	auf- 
 geführten neuen mittleren Werte:
 
3.1. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 AVR

Mitarbeiter,	deren	Dienstverhältnis	vor	dem	1.	Juli	2008	bestanden	hat,	erhalten	für	jedes	berücksichtigungsfähige	
Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

ab	1.	April	2021 125,93	Euro

ab	1.	April	2022 128,20	Euro

Die	Kinderzulage	erhöht	sich	ab	dem	1.	April	2021	nach	folgender	Tabelle	für

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu 
berücksichtigende Kind 
um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 
um

VG 12, 11, 10, und 9 7,12	Euro 35,57	Euro

VG 9a 7,12	Euro 28,42	Euro

VG	8 7,12	Euro 21,33 Euro

Die	Kinderzulage	erhöht	sich	ab	dem	1.	April	2022	nach	folgender	Tabelle	für

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen		

für das erste zu 
berücksichtigende Kind 
um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 
um

VG 12, 11, 10, und 9 7,25	Euro 36,21 Euro

VG 9a 7,25	Euro 28,93	Euro

VG	8 7,25	Euro 21,71	Euro	
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3.2. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 AVR

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

ab	1.	April	2021 21,51	Euro

ab	1.	April	2022 21,90 Euro

3.3. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b AVR

Die	Zulage	nach	Abs.	1	beträgt	monatlich:

Für	Mitarbeiter	der	Vergütungsgruppen ab	1.	April	2021

1 bis 2 148,63	Euro

3	bis	5b 148,63	Euro

5c	bis	12 141,55	Euro

Für	Mitarbeiter	der	Vergütungsgruppen ab	1.	April	2022

1 bis 2 151,31	Euro

3	bis	5b 151,31	Euro

5c	bis	12 144,10	Euro

3.4.	Anlage	2d	zu	den	AVR

Die	Vergütungsgruppenzulage	nach	den	Anmerkungen	A	bis	F	beträgt	in	Euro:

ab A B C D E F

1.	April	2021 115,82	Euro 139,00 Euro 153,49	Euro 169,96 Euro 141,64	Euro 188,59	Euro

1.	April	2022 117,90	Euro 141,50	Euro 156,25	Euro 173,02	Euro 144,19	Euro 191,98	Euro

3.5.	§	1	Abs.	1	Satz	2	lit.	e)	und	f)	der	Anlage	6a	AVR
e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

ab	1.	April	2021 1,70	Euro

ab	1.	April	2022 1,73	Euro

f)	für	Arbeit	an	Samstagen	in	der	Zeit	von	13.00	Uhr	bis	20.00	Uhr

ab	1.	April	2021 0,84	Euro

ab	1.	April	2022 0,86	Euro

3.6.	§	7	Absatz	1	Buchstabe	a)	und	Buchstabe	b)	der	Anlage	14	AVR

Das Urlaubsgeld beträgt

a)	für	die	am	1.	Juli	vollbeschäftigten	Mitarbeiter	der	Vergütungsgruppen	1	bis	5b	der	Anlagen	2,	2d	und	2e	AVR

ab	1.	April	2021 335,44	Euro

ab	1.	April	2022 341,48	Euro
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b)	für	die	am	1.	Juli	vollbeschäftigten	Mitarbeiter	der	Vergütungsgruppen	5c	bis	12	der	Anlagen	2,	2d	und	2e	AVR

ab	1.	April	2021 436,05	Euro

ab	1.	April	2022 443,90	Euro

D. Änderungen in Anlage 7 AVR

I. Ausbildungsvergütungen

Die	mittleren	Werte	der	Anlage	7	AVR	werden

	 •	zum	1.	April	2021	um	25,00	Euro	und	
	 •	zum	1.	April	2022	um	weitere	25,00	Euro	erhöht.

E. Anlage 17a AVR - Altersteilzeit

I.	 §	1	Absatz	2	der	Anlage	17a	AVR	wird	wie	folgt	gefasst:

„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2023 die jeweiligen Voraussetzungen dieser Regelung er-
füllen	und	deren	Altersteilzeitdienstverhältnis	oder	deren	flexible	Altersarbeitszeit	vor	dem	1.	Juli	2023	begonnen	hat.“

F. Änderungen in Anlage 9 AVR

I. § 1 der Anlage 9 AVR wird wie folgt geändert:

In	§	1	Absatz	3	Satz	1	wird	nach	dem	Wort	„monatlich“	das	Wort	„mindestens“	eingefügt:

„(3) 1Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich mindestens
 a) für den vollbeschäftigten Mitarbeiter ...................................................................................................EUR	6,65
 b) (weggefallen)  
 c) für den teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter vom Betrag nach Buchstabe a den Teil, der dem Maß der mit ihm 
	 	 vereinbarten	durchschnittlichen	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	entspricht,

 d) für den zu seiner Ausbildung Beschäftigten .....................................................................................EUR 13,29,
 e) für die in Buchstabe d Genannten, deren Ausbildungsvergütung bzw. Entgelt monatlich mindestens 
	 	 971,45	Euro	beträgt,	Euro	6,65.“

G. Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings

I.	 In	Anlage	1	AVR	wird	Abschnitt	X	„Zusatzbestimmungen	zu	den	Bezügen“	um	einen	neuen	Absatz	g	ergänzt:

	 „(g)	 Bestandteile	der	Vergütung	bzw.	des	Entgelts	können	einzelvertraglich	zu	Zwecken	des	Leasings	von 
	 	 Fahrrädern	im	Sinne	von	§	63a	StVZO	umgewandelt	werden.“	
 

H. Zulagen

Alle nachfolgenden Euro-Beträge sind mittlere Werte. 

I.	 Pflegezulage	

In	§	12	der	Anlagen	31	und	32	AVR	wird	mit	Wirkung	zum	1.	März	2021	jeweils	ein	neuer	Absatz	4	eingefügt:	

„(4)	1Mitarbeiter	der	Entgeltgruppen	P	4	bis	P	16	erhalten	ab	dem	1.	März	2021	eine	monatliche	Zulage	von	70	Euro	
(Pflegezulage);	die	Pflegezulage	wird	zum	1.	März	2022	auf	120	Euro	erhöht.	2Ab	dem	1.	Januar	2023	nimmt	die	Pfle-
gezulage	an	allgemeinen	Entgelterhöhungen	teil.“

Veronika
Hervorheben
Leerzeile entfernenKomma nach 13,29 entfernen
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II. Intensivzulage 

Die	monatliche	Intensivzulage	gemäß	Anmerkung	Nr.	2	zu	den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Entgeltgruppen	P	4	bis	P	
9	und	9b	bis	12	Anhang	D	der	Anlagen	31	und	32	AVR	wird	zum	1.	März	2021	von	46,02	Euro	auf	100	Euro	erhöht:	

In	Anmerkung	2	zu	den	Tätigkeitsmerkmalen	in	Anhang	D	zu	den	Anlagen	31	und	32	AVR	wird	der	Wert	46,02	Euro	
durch 100,00 Euro ersetzt.

III. Wechselschichtzulage

Die	Wechselschichtzulage	wird	für	alle	Mitarbeiter	in	den	Anlagen	31,	32	und	33	AVR	auf	monatlich	155	Euro	zum	
01.	März	2021	pro	Monat	erhöht.	Mitarbeiter,	die	nicht	ständig	Wechselschichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechsel-
schichtzulage	von	0,93	Euro	pro	Stunde.

§	6	Abs.	4	der	Anlagen	31,	32	und	33	AVR	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(4)	1Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechselschichtzulage	von	155	Euro	monat-
lich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,93 Euro 
pro	Stunde.“

IV. In § 12 der Anlage 32 AVR wird mit Wirkung zum 1. März 2021 ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3)	Mitarbeiter,	die	in	eine	der	Entgeltgruppen	P	4	bis	P	16	eingruppiert	sind,	erhalten	zuzüglich	zu	dem	Tabellenent-
gelt	nach	Absatz	1	eine	nicht	dynamische	Zulage	in	Höhe	von	monatlich	25	Euro.“

I. Weitere Regelungen

I.	 Streichung	Anlage	15	AVR

Die	Anlage	15	AVR	„Übergangsgeld“	wird	ersatzlos	gestrichen.	

II. Befristete Regelungen

1	 In	Anlage	2	AVR	wird	 in	der	Anmerkung	146	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Vergütungs- 
	 gruppen	1	–	12	das	Datum	„31.	Dezember	2021“	durch	das	Datum	„31.	Dezember	2022“	ersetzt.	

2.	 In	§	5	der	Anlage	22	AVR	(„Besondere	Regelungen	für	Zusatzkräfte	im	häuslichen	Umfeld	in	der	ambulanten 
	 Pflege“)	wird	das	Datum	„31.	Dezember	2021“	durch	das	Datum	„31.	Dezember	2022“	ersetzt.

3.	 §	3	Absatz	1	der	Anlage	23	AVR	(„Besondere	Regelungen	für	Fahrdienste“)	wird	um	einen	neuen	Satz	7	ergänzt;	 
	 der	bisherige	Satz	7	wird	zu	Satz	8:

 „7In	den	Jahren	2022	und	2023	beträgt	die	Vergütung	abweichend	von	Satz	1	96,00	v.H.	der	festgelegten	Ver- 
	 gütung	nach	Vergütungsgruppe	11	Stufe	1	der	jeweils	geltenden	Regelvergütungstabelle	in	Anlage	3.“

4.	 Anlage	33	zu	den	AVR

	 a)	 In	§	13	Absatz	4	Satz	9	der	Anlage	33	AVR	wird	das	Datum	 „30.	September	2021“	durch	das	Datum 
	 	 „30.	Juni	2023“	ersetzt.		

 b) Im Anhang B der Anlage 33 AVR wird in der Anmerkung 31 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der  
	 	 Entgeltgruppen	S	2	bis	S	18	(Anhang	B	zur	Anlage	33)	das	Datum	„30.	September	2021“	durch	das	Datum	 
	 	 „30.	Juni	2023“	ersetzt.

J. Nachbesserung

Sofern	sich	aus	den	endgültigen	Tariftexten	des	Tarifabschlusses	TVöD-VKA	vom	25.10.2020	zu	den	Regelungen	un-
ter	B.	bis	H.	dieses	Beschlusses	abweichende	Formulierungen,	Inhalte	oder	betreffend	die	Anlagen	7,	31	bis	33	AVR	
abweichende Vergütungswerte ergeben, wird die Bundeskommission in ihrer nächsten auf die Veröffentlichung der 
endgültigen	Tarifvertragstexte	folgenden	Sitzung	diese	behandeln	und	Beschlüsse	hierzu	fassen.
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Teil 2 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. März 2021 in Kraft. 

Berlin,	den	20.05.2021
B	00863/2021

+ Dr. Heiner Koch
 Erzbischof von Berlin

Dr. Achim Faber
Cancellarius Curiae


